
Nr. 3 11. Januar 1918

ttreisblatt for den Kreis
InbaltS - Neberstcht : Verarbeitung von Reimsmünzen ufw . — Amerikarufche Unternehmungen . — Herstellung von Margarine —Höchst¬
preise iür Zement . — Anzeige von Woknnmqen — Schubwarenhändler . — Verbandstoffe — Schnbhandel . - Düngemittel — Land-

stände. - Gebührenordnung für die twbannnen . — Wein - und Obsteltrag . — Benutzung von Leichen. Dienst Nachrichten.

Bekanntmachung
tzetr. ErgänMrg der Bekanntmachung vom 10 . VLar 1917 über die
gewerbliche BsrarbejMng von RevH -miui- err usm. (Reichs-Gesetz¬

blatt S . 406 ). Vom 20 . Dezember 1917.
Der Bundesrat hat auf Geruch des § 3 des Gesetzes über die

Ermutigung dos Dündesrats zu wirtAaMichen Diasn -ahmen ufw.
vom 4. A» glH 1914 (Rrncl)s -(vesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

1. Tie Vorschriften des 8 ! der Verordlrung über die ge¬
werbliche Verarbeitung von Neiadmüirzen vom 10. Mai 1917
Meiä >s -Gefeybl. S . 406 ) finden auch, auf solche Reicks münzen
AmvenduTig, die nacly dem JErafk treten jeirer Verordnung airtzer
Kurs gesetzt worden sind oder mcher Kurs gesetzt lverdeii.

8 2. Diese Vevordmmg tritt mtt dem Tage der BerkündmrF
ln Kraft.

Berlin,  den 20 . Dezember 1917.
Ter Reichskanzler.

In Berti -etimg : Freiherr p Stein.

Bekanntmamnnq
öewesfend AwangSweise Verwaltung amerikanischer NniernehMungen.

Vom 13. Dezember 1917.
Im Wege der Vergeltung wird auf Grmrd des 8 9 der Ver¬

ordnung , betreffend zwangsweise Verwaltung französischer Unter --
nehmungen , vom 26 . Noveniber 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 497 ) fol¬
gendes bestimnrt:

Die Vorschriften der Berortmuirg , betreffend die zwangsweise
Verwaltung französischer Unternehmungen , vom 36 . Rvvnn ^er 1914
di der Fassung der Verordnung vom 10. Februar 1916 (Reichs-
Gefetzbl. S 69) werden mich gegenüber Ange !öcigen der Bereinigten
Staaten von Amerika lür arNl-endbar erklärt.

Tiefe Bekanntmachung tritt mit dein Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin,  den 13. Dezencher 1917.
Ter Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v.  Stein.
Bekanntmachung

betreffend die Herstellung von Margarine mch Künstspeisesekt.
Vom 22 . Dezember 1917.

Der BuNd-e- rat hat auf Grmch des 8 3 des Gesetze- über die
Ermächtigung des BundeSrats zar närtschastlichen Maßnahmen ufw.
vom4 August 1914 (Reichsgesetzbl. D. 327) folgende Berordnnngerlassen:

. « / Ti « Herstellung von Margarine und Dmftspeisesett ist nur
»mjeniHeu Beirreben gestattet , denen der Reichskanzler oder die von
chm bestellte Stelle die Genehmigung dazu erteilt . Die Genehmi¬
gung ist wcherrnslich und kann von Bedingungen abhängig genrachtwerden,

8 2. Wer ohne die nach 8 1 erforderliche Genehmigung Maraa-
^nstspeisefett her stellt oder den Bedingungen , an die

-je Genehmigung gekni-pft ist, zutviderhandelt , wird mit Gefängnis
5yj Ä futem . Iah « und mit Geldstrafe bis zu fünfzehntansend
Mark ^ er mit nuer buefet Strafe « bestraft.

Neben der Strafe k̂ nn aus Einziehung der Gegenstände erkannt
w«rven auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne llnter-
fchled. bb ste dem Täter gehören oder nicht

8 8. Di« Verordnung tritt am 28 . Dezember 1917 in Kraft
%*x Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬tretens.
Berlin,  den 22 . Dezember 1917.

Der Reichskanzler.
In Vertretung : Freiherr von Stein.

Bekanntmachung
»etEud Ansfülirunasbestiitnmlngen Mir Verordnung , betreffend
Mt  Verstellung von Margarine und Künstspeisefett vom 22 De-
sember 1917 (Rerchsgesetzbl. S . 1118 ). Vom 22 . Dezember 1917.

Auf Grmch des 8 1 der Bekanntmachung , betreffend die Her-
?qi!7^iÄ  und Künstspeisefett vom 22 . Dezember
1 .1? (RnchSgefetzbi. S . 1118) wird der Margarineverband (Ver-
vcmd ^ r Margarine - und Speisesetttmwke) , G . m. b. H. in Berlin,

Klette bestimmt die die Genehmigung zur Herstel-
kmg iwn Marganneund Kunftspeiŝ etten zu erteilen berechtigt ist.«erltn.  den 22 . Dezember 1917.

Ter Reichskanzler.
Ja Bertretnng: Freiherr von Stein

Bekanntmachung
über Höchstpreise für Zement.

Ans Grund des § 1 der Bundes ra !svevorduun -g vom 25 . Za -,
nuar 1917 (NGBt . S . 74) wird bestimmte

Tie durch die BekMMtnmching des Reichskoiuinissars für Zs,
mellt vom 1. Oktober 1917 (verg'l . „ Deutscher Reichöan - ek- rr und
Königlich Preußischer Staatsmrzeiger " Nr . 234 vom 2.  Oktober
1917 ) für die Zeit vom 1. Oktober bis 31 . Dezember 1917s
festgesetzten MiegsterkeNMgKzuLasen stir Zementliesernngen bleibert
auch für die Zeit vorn 1. Januar bis 31 . Mär ) 1918 bestehen..

Berlin SW,  den 20 . Dezember 1917.
Der Reichisiömmrssar für Zement.

G e r m e l m <r.n n.

XVIII . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.
Abt . Mb . Tgb .-Nr . 27 531/7244.

Frankfurt « . M ., den 22 . Tezernber 1917.
Betr . : Anzeige von leerstehenden und gekündigten Wohnungen !«

Verordnung.
In » Emvernehnren mtit denk Gouverneur der Festung Main¬

wird die Verordnung vom 29 . Oktober 1917 (IHb 22 531 6222)
dahin abgeändert , daß die Verpflichtung , Anzeige nach Ziffer 1 $»
erstatten , auf die Vermieter von o ^ Zimmer - Wohnnngen
ausgedehnt wird und Ziffer 1 folgenden Zusatz erhält:

Desgleichen ist innerhalb 48 Stunden derselben Stelle m
melden , sobald eine der o^ eichneten Wohnungen , Schlosst etter»
ufw . wieder verinietet ist.

Ter ftellv. Kommandierende General:
_ Riedel,  Generalleutnant.

Bekanntmachung
der ReichsbekleBungsstelle Mr Aufhebung der BekauutmackMNK,
betreffend die Führung eines Lagerbuches durch die Schuhwarewi
Wirbler , vom 28 . Februar 1917 . Vom 22 . Dezember 19l7 .t

Ans Grund des § 8 Absatz 6 der Brrndesratsverordnmig über
die Regelung des Verkehrs mit Web, , Wirk- , Slunck-- and Bchufo
toaren von, 10 . Inn i/23 . Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1 1201
wird folgendes bestimmt:
_ Bekanntmachung der Reichsbekleidnngsstetle , betref¬
fend die Führung eines LagerbuchvS durch die Schuywarenhändler-

Reichsbekleidrmgssbrtte.
Stad trat Dr . Temper,

Stell vertrerer des Reichs Kommissars für bürge rliche Kleidung.

Bekanntmachung
der Reichsbekleidungsstelle über Zukassuna einer Ausnahme von
8 « der Bekanntmachung über bamnioollene Verbandstoffe , vrms

1. Dezember 1916 . BvM' 15. Dezember 1917.
<«. , .Grund der §§ 1 und 2 der Bmrdesratsverordnung über
Befugnisse der Reichsbekleid»ukgsstelle voni 22 . März 1917 (Reick>s-
Gesetzbl. S . 257 ) und des 8 il der Bekanntirnrchung der Rei,l)S--
beklndungsstelle über baumtvolle îe Vertmnd-stofse vom 1 Dezember
1917 (Reichsanzeiger Nr . 285 ) wird folgendes bestimmt:

Soweit Gewerbetreibende , deren ständiger Gelverbebel rieb auf
Kleirchandel mit baunlwollrnen Verbandstoffen aus Web- , Wirt-
und>Strick,varen gerichtet ist, itcsbesorrdere Apotheken und Drogen-
handlungen , verpflichtet sind, die ärzrlick)en Berordmmgen auf Ver¬
abfolgung derartiger Verbandstoffe bei der Einreichung ihrer Rech-
mmg an Krankenkassen n. dgl . beiz»;fügen , geht die im 8 6 dev
Bekamttmachung vom 1. Tezeinber 1917 ausgestellte Pflicht , die
Verordnungen zu samnreln und zur Ermöglichung einer Nach-
ttrüsung sechs Mmrate hindurch geordiret aufzubelvahren , auf die
Kromvenkasse u . dgl . über , der die Bervrdimngen von denr Klein -»
Händler (?lpotheker u . dgl .) ausgehändigt worden sind.

B e r l i n , den 15. T ^ ember 1917 . •
/»i Y> ^ M Reichsbekleidungsstelle.

RatTr Beutler,  NeiMmtmi sar für bürgerliche KleidE -,

Bekanntmachung
Nr . 10 deS ..Hmrpwerteilungsausfchusses des SctsnhhandelO

Vom 22. Dezember 1917.
Rrt dem 31 . fremder 1917 hören die monatlick-en Bestands«

Meldungen an d« ReichSbeklerdunMelle auf.

ab-u^ lie§ ^ ' ^ üddler haben mit diesem Tage ihre Lagrrbüch«



s *

Vom 1. Januar 1918 ab  müssen alle Eingänge von neuen:
Gchübwareir an den H-auptvertetlungsausschuß . des Sck>uhhnndels
mnnentlich in vereinfachter Form gemeldet »»erden »rach folgenden)
Vorschriften:

1. Für die MeLLnrngeu ist ein vom Haupt ve rteitnngsa usschust
^Les SamWandels angLordnetzer' Vordruck (Rc . 21) zhi verwenden,'
den jeder SchuW 'mdftr bei seiner Schuhhandels .-reftl!schuft bezftlftni
kann.

2. Anr ersten Werktage eures jeden. Monats ist die AumeldunK
fänttlicher EnrgLngr für den vergangenen Monat aiuHuschreibem
jrmd zu senden cnr den Hauptverteiüu,gsausschnst des SchlMndets .̂
Berlin 6 . 2 , Neue Friedrich -straße 23.

Die erst« Melbrmg ist denrnach arn 1. Februar 1918 über die
Eingänge des Monats Januar 1918 zu erstatten.

3 . Jeder Schuhhmrdler Hai eine Mschrrft der Amnettnrng für
sich zurückMbchalten und geordnet anszubeioahren.

4. Tie Anineldung uinfastt nur die eingegangenen Waren.
Bezahlte Waren , die noch nicht ein gegangen find , sotten erst:

im Eingangsmonat aufgeführt lveroen.
5 . Pjs Waren sind nicht zürn Rechlulngsbetrage , sonocrn zum

Gestehungspreise aufzunehmen , da der Ge stehn rufs yr eis die Grunde
läge siir die Zuteilung bildet.

Berlin,  den 22 . Dezember 1917.
.HanM »erteiluirgsausschust des Schuhhandels.
Rudolf Moos H. Schimmer.

Verordnung
tix/  die Preise für vmsüiche Düngemittel. Vorn 28. Dez. 1917.

Auf Grund des § 12 bev Verordnung Über künstliche Dünge-
mittkl vom 11 . Januar 1916 (Reichs -Gesetzlü. 3.  13 ) in der
Fassung der Bevoi.'dmmg bom 5. Juni 1918 (Reichs -Gesetzt.
S . 440 ) wird bestimmt:

Artikel  I . Im Artikel I der Verordnung über die Mändr-
rung der Preise für ttiustLiche DüngenrittÄ vom 19 . Dezember
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 1110 ) werden die 9dunlmeru 2 und 3
aestricheir. Die im ArtMl 1 Ms . 2 der Berordmmg über die Ab¬
änderung der Preise für künUiche Düngemittel mrd die Mischung
von Kunstdünger vom 28 . August 1917 (Reichs-Gesetzt . S . 819)
wrter A Nunnn -er 2 und 3 für Mischungen von Superp ^ istchlck.
sthwefelsaurenr Ammoniak oder Natrimn -Arnnwnimnsnkfat mrd Kuli
festgesetzten Höchstpreise bleiben bestehen.

A r t ike l 1k. Diese Merordmmg tritt nrlt denr. 1. Januar . 1918
str Kraft.

Berlin,  den '28 . Dezember 1917.
Der St «atsftkretär des KriegsernaherMgsmrrts.

v . Waldow.

Verordnung
pst  Abänderungder Verordnung über Hörl/tchreift für Hafer und
Gerste vom 24 . November 1917 (ReichS-Gesetzlüatt S . 1081 ).

Bdm 19 . Dezember 1917.
Au) Grund des § 8 der Verorbnrrng über die Preise der brnd-

Höchstpreise für Hafer und Gerste voin 24 . November 1917 (Rei^
Gesetzbl. S . 1081 ) festgesetzteMttragsfrist nürd dis 31 . März 1918
rinschließliich verlängert.

Art ikel  kl . Diese Bervrdrrung ttcktt mit dem Tage der Ver¬
kündung in  Kraft.

Berlin,  ben 19 . Dezember 1917.
( Der Staatssê etär des Kriegsernährirngsam« .

v . Wal d ow.

JB« t r . : Teuermigszirschiag zu der Gel' ührenorbnmrg für die Heb¬
ammen.

«n die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Wir bringen die Erledigung unseres Ausschveibens vom
Is. Gepbe»nber 1917 (Kreisblatt Nr . 156 ) nochmals irr Erinnerrmg.

l̂ i e ßen,  den 8 . Januar 1918.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

vr.  Usinger.

Be Ir . : Das Gesetz, die Lmrdstände betreffend , vom 3. Juni 1911.
«n Brir Oberbürgermeisterzu Gießen und die Grosch.Bürger¬

meistereien der Landgemeinden des Kreises.
In Verfolg einer von beu &efi>en Kaininern der Stände

oenomineneu Resolution b̂ nffrognt wir Sie auf Auordniuig des
Gvoßh . Staatsministerrinns , di« ru Ihren <5teiraari1ven wohuLUden
oder dorthin zuzies)enöen Angchörigen anderer Bundesstaltten dar-
«lf mifmerksam zu machen, da st sie nur bei Erwerb der beffifcfjiir
Stwarsangel -öriatett wuMereckKigt ju den Wahlen des Landtags
sind mü) daß der Eriverb der hessischen Staatsangehö 'rigkÄt ein
Musgedsn einer anderen Staatscmgehörigfeit nicht bedeutet.

Bis zunr 1. Februar 1918 ist uns zu berichten , daß dirB
geschehen ist.

Gießen,  den 10. Januar 1918.
Grommzogttches ttreisarut Gießen.

Vr . Nsjnger

Betr . : Säatffttk deS Wei,r - und Obstertrages im  Jahr « 1917,
Nrr den Ob rimrg7rme »ft r zsGirßcn nrrs ölssGrvßy . l ?üigek-

meistrreien der Landgemernben des Kreises.
Wir erinnern an die Ert ^ isuwl unseres Ans schreibei»s vom

2. Juki 1917 i.ürnsbiatt Rr . 1N ) bis spükesteus  zuvl 18. I » -
n ika r ds. Js.

Gießen , den 9. Januar 1918.
arnsamt Gisßm.

_ I . V : La « gerMann.
Betr . : Beimtzung von Leiche« zur wissenschaftlichen Zwecken ans

der Landes -Nnivei-fität.
An drrs Grohst.Potizeiamt Gießen nnd die Grehh. Bürger¬

meistereien der Landgemeinden des Kreises.
Wir sehen Ihrem Bericht binnen 1 Woche enigegm , wann im

'̂.ahr 1917 Leichen <m das anatomisch « Institut der Gr . Landes-
Unrversität Gießen abgrtteferk nwrdnr sind oder nach den bestehend««
Bestinlmungen hätten abaeliefert werden müssen. In tetzterem
F'akle ist der Gmind der RichLablieftrnng anzugebeit . Fehlberichtz«
sind ittcjzt nötig.

Gießen,  den 8. Januar 1916.
Großherzogtl -ches ür ei sann Gießen.

I . B : Lau aer mann.

Dienstnachrichten des Grotzh. Kreisamts Gietzen.
Betr . : Die Zulassung von Losen anÄvärtiger Lotterien zum

Vertrieb im Großherzogtum.
Wir haben dem Verein zur ISrderung der Pferdezucht in

Bayern (e. V .) zu München die Mairbnis erteikt . 10000 Los«
einer mu 19 . Llpril 1918 zu veranstaltenden Verlosung von 40
Hauptgewrurren , besteheud in Pferden nnö Eguipogen , zum An-
taufstneise von 70 400 Mgrk und 4000 (̂ eldgewirmen im Werte
von zusarnmen 29 600 Mark nmerhalb tk's Grvßherzogtmns z»
vertreiben.

Zmn Vertrieb in Hessen dürßeir nur mü tem hessischen
Kttaspri :gsstempel versehene Loft gelarigerr.

Während der Zeit des Vertriebes der örf * zur 1 KlMsft
einer Königlich Preußischen Staalssstterie ist Änkürrdigung und
Vertrieb der Loft in Hessen nicht gestattet.

BeLsuntmachurrg
betressend Saatkrähen für die Bolksernätzrung.

ÄLetzgerm-eister Fri edrich Heks terrbeiil, Ms selb. Uitteraas ft 13,
hat eine Samnrelstelle sirr srischgeschosseneKräheir , Dohlen und
Elstern , die als NahrunMuMel benutzt werden sollen, errichtet,
Er zahki für Krähen 75 M , für DohLen mrd Elstern 50 Pf . Ab-
D«sme erfolgt jederzett.

Wir fordern zur Llbliefermtg au die geikannte Stell « «ms.
Alsfelv, bm 2 J «nuar 1918 . 3170

Großherzogliches Kreisamt Ms selb.
I . B . : B l u m e r s.

VöcheE UedsrKchS SerCsö-sfSIIel ».Stadl «letze»
1. Wocbe. Dsm 1. Januar bis 5. Januar ISIS.

Einivohnerzabt: aiwenönimenju 33100 . SterblichkeiiAzifser: 26,70 *4*
Nach « vzrrg von 8 Ort - fremden : 14,13 */*,.

Es starben an Er-
wachs «,»«

RrnMt
M » Leben«- BNtlM

Mt » Saw
Altersschwäche 2 2 — —
Dipdkherie 2 (2) — — 2 (2)
arrdere WundiniettiolTslrankh^ Ul) KD —
Tttberkulofe der Lungen I 1 — —
Luberkulofe and . Organe 2 (1) 1 — MD
Lunaeuentzünvitng
Krnnkbsiten der

KD UD *

Atmungsorgane 2 (1) » (') — —
Krankh d. ürelslaafSorgane MD MD — —
Gehirns cd lag 1 1 -- —-
a »d.Lrankh .d Nervensystems UD MD — —
Alagen - und Tar »nkatarrh I — 1 —
Krebs 1 l — —

and . den . Todesltrsach ^n 1 l — —
Summa : 17 <ö) 13 (5) 1 6 (8)

Anm . : Die in Kiannnern gesetzten Ziffern grbeu a«7 wie viel
der Toocssälle in ver beiresienden Krankheit auf von auswärts

GreMN getuachte Kranke kommen.
Bci .vnenU.ichung des Großh KreiSveiuudb >UsaMk- Gießen.

Dr. W a l a e r . Med -Rat.

Zwilling - rwiddrirck der Brühl ' fchen  N »rv .-Buch - und Steiudruckerri . R . ?ange.  Gießen.
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